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Nullité d’un contrat de vente immobilière selon la LFAIE (art. 2 ss LFAIE) – Rappel des principes 
(consid. 1.1-1.1.2). Il serait contraire au sens de loi d’admettre une validité des contrats avant la 
réalisation de la condition, soit en l’occurrence l’obtention de l’autorisation d’acquérir. En effet, si le 
prix de vente peut déjà être exigé sans que la vente puisse être inscrite au registre foncier, cela 
conduirait à un avantage unilatéral pour les vendeurs et ne changerait rien au fait que l’argent 
devrait finalement être remboursé si la condition ne se réalise pas (consid. 1.1.3). S’il est vrai que la 
nullité d’un contrat de durée n’a en principe pas d’effet ex tunc, cela ne peut s’appliquer aux 
paiements échelonnés d’une vente immobilière dont l’une des conditions est l’obtention d’une 
autorisation au sens de la LFAIE. Le texte de la loi précise que l’inefficacité ne concerne pas 
seulement le transfert de propriété, mais que l’ensemble des prestations promises ne peut pas être 
exigé (consid. 1.5.2.3). 

Peine conventionnelle présente dans un contrat nul – Aucune obligation de dommages-intérêts ne 
peut en principe être déduite du non-respect d’actes juridiques inefficaces ou nuls. La nullité ou 
l’inefficacité impliquent que les parties ne doivent pas respecter l’accord conclu. Selon l’esprit de la 
loi, le respect de telles dispositions ne peut pas non plus être obtenu par le biais d’une peine 
conventionnelle, car cela reviendrait à contourner la loi (consid. 1.4.2). 

 

Nichtigkeit eines Immobilienkaufvertrags nach dem BewG (Art. 2 ff. BewG) – Wiederholung der die 
Grundsätze (E. 1.1-1.1.2). Es würde dem Sinn des Gesetzes widersprechen, eine Gültigkeit von 
Verträgen vor dem Eintritt der Bedingung, d.h. im vorliegenden Fall der Erteilung der 
Erwerbsbewilligung, anzunehmen. Denn wenn der Kaufpreis bereits gefordert werden kann, ohne 
dass der Verkauf im Grundbuch eingetragen werden kann, würde dies zu einem einseitigen Vorteil 
für die Verkäufer führen und nichts an der Tatsache ändern, dass das Geld letztlich zurückgezahlt 
werden müsste, wenn die Bedingung nicht eintritt (E. 1.1.3). Zwar trifft es zu, dass die Nichtigkeit 
eines Dauerschuldverhältnisses grundsätzlich keine ex tunc Wirkung hat, doch kann dies nicht für 
Ratenzahlungen bei einem Immobilienverkauf gelten, bei dem eine der Bedingungen die Erteilung 
einer Bewilligung nach dem BewG ist. Der Gesetzestext stellt klar, dass die Unwirksamkeit nicht nur 
die Eigentumsübertragung betrifft, sondern dass nicht alle versprochenen Leistungen eingefordert 
werden können (E. 1.5.2.3). 

Konventionalstrafe in nichtigem Vertrag vorhanden – Aus der Nichteinhaltung unwirksamer oder 
nichtiger Rechtsgeschäfte kann grundsätzlich keine Schadensersatzpflicht abgeleitet werden. 
Nichtigkeit oder Unwirksamkeit bedeuten, dass die Parteien die getroffene Vereinbarung nicht 
einhalten müssen. Nach der Auslegung des Gesetzes kann die Einhaltung solcher Bestimmungen 
auch nicht durch eine Konventionalstrafe erreicht werden, da dies eine Umgehung des Gesetzes 
bedeuten würde (E. 1.4.2). 
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Besetzung  
Bundesrichterin Jametti, Präsidentin,  
Bundesrichterin Hohl,  
Bundesrichter Rüedi,  
Gerichtsschreiber Luczak.  
  
Verfahrensbeteiligte  
A AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Flütsch,  
Beschwerdeführerin,  
  
gegen   
  
B,  
vertreten durch Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Beschwerdegegner.  
  
Gegenstand  
Kaufvertrag,  
  
Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden, II. Zivilkammer,  
vom 24. November 2023 (ZK2 21 41).  
  
  
Sachverhalt:   
  
A.   
Am 20. Dezember 2018 schlossen B (Käufer; Beschwerdegegner) und die A AG (Verkäuferin; 
Beschwerdeführerin) einen Kaufvertrag über eine Stockwerkeigentumseinheit und 
Miteigentumsanteile im Grundbuch von U zum Preis von Fr. 2’465’000.-- zahlbar in mehreren Raten.  
  
A.a. Gemäss dem Vertrag (Ziff. III) war die Verkäuferschaft bei Zahlungsverzug berechtigt, nach 
Mahnung und Ablauf einer Nachfrist ohne weiteres entschädigungslos vom Vertrag zurückzutreten. 
Die Käuferschaft hatte in diesem Falle eine Konventionalstrafe von 10 % des Kaufpreises zu bezahlen. 
Bereits geleistete Anzahlungen waren abzüglich der Konventionalstrafe innert dreissig Tagen seit 
Vertragsrücktritt zinslos an die Käuferschaft zu erstatten.   
Der Vertrag wurde unter der Bedingung abgeschlossen, dass den Parteien die erforderlichen 
Bewilligungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG; SR 211.412.41) erteilt würden. Die Parteien 
verpflichteten sich, die Bewilligungen nach Unterzeichnung des Vertrages ohne Verzug zu beantragen 
(Ziff. IV. 13 Abs. 1). Sollten die Bewilligungen bis am 31. Mai 2019 nicht erteilt werden, sollte der 
Kaufvertrag entschädigungslos dahinfallen. Alle von der Käuferschaft geleisteten Anzahlungen waren 
ihr diesfalls nach Abzug aller bis dahin aufgelaufenen Gebühren und Kosten zinslos zu erstatten. Sofern 
die Verweigerung der Bewilligung ausschliesslich von der Käuferschaft zu vertreten war, war die 
Verkäuferschaft zum Rückbehalt einer Umtriebsentschädigung von Fr. 30’000.-- zuzüglich der 
ausgewiesenen Zusatzkosten für allfällige Bestellungsänderungen (Planungs- und 
Ausführungsaufwand) berechtigt (Ziff. IV. 13 Abs. 2).  
Der Käufer wies darauf hin, dass er bereits Eigentümer von Grundeigentum in der Schweiz (V) war, und 
sicherte zu, dieses spätestens bis zur Eintragung des Kaufvertrages in das Grundbuch zu veräussern 
oder anderweitig zu übertragen (Ziff. IV. 13 Abs. 3).  
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A.b. Am 8. Februar 2019 wurde die Bewilligung zum Kauf der Grundstücke erteilt unter der Bedingung, 
dass der Käufer vor dem Erwerb der Grundstücke in U seine Grundstücke in der Gemeinde V an einen 
Dritten veräussere.   
  
A.c. Der Käufer hatte der Verkäuferin gestützt auf den Grundstückkaufvertrag zwei Teilzahlungen in 
Höhe von total Fr. 739’500.-- geleistet. In der Folge ergaben sich Differenzen über die Leistungspflicht 
der dritten Teilzahlung, welche der Käufer trotz Fälligstellung und Mahnung nicht leistete. Die 
Verkäuferin machte daraufhin die vertragliche Konventionalstrafe (10 % des Kaufpreises von Fr. 
2’460’000.--) geltend, erklärte den Rücktritt vom Vertrag und überwies dem Käufer den 
Teilzahlungsbetrag von Fr. 739’500.-- abzüglich der Konventionalstrafe von Fr. 246’000.--.   
  
B.   
Nach gescheiterter Schlichtungsverhandlung verlangte der Käufer mit Klage vom 5. Juni 2021 vor dem 
Regionalgericht Prättigau/Davos von der Verkäuferin den als Konventionalstrafe zurückbehaltenen 
Betrag von Fr. 246’000.-- nebst Zins heraus.  
  
B.a. Mit Entscheid vom 1. Juli 2021, mitgeteilt am 16. August 2021, wies das Regionalgericht die Klage 
ab.   
  
B.a.a. Vor dem Regionalgericht hatte der Käufer ausgeführt, den Parteien sei bekannt gewesen, dass 
der Abschluss des Kaufvertrages unter der aufschiebenden Bedingung erfolge, dass vorgängig sein 
Stockwerkeigentum in V verkauft werden müsse.   
  
B.a.a.a. Bis zum Verkauf des Grundeigentums in V habe sich der Kaufvertrag im Schwebezustand 
befunden, respektive sei unter der aufschiebenden Bedingung des vorgängigen Verkaufs des 
Grundeigentums in V (Art. 26 Abs. 1 BewG) gestanden. Die Unwirksamkeit nach Art. 26 Abs. 1 
BewG habe zur Folge, dass gemäss Art. 26 Abs. 4 BewG zum einen versprochene Leistungen, z.B. 
Kaufpreiszahlungsraten, nicht gefordert werden dürften (lit. a) und zum anderen bereits erbrachte 
Leistungen innerhalb eines Jahres zurückgefordert werden könnten (lit. b).   
  
B.a.a.b. Er habe, obwohl er nicht alleiniger Eigentümer gewesen sei, zugesichert, bis spätestens zur 
Eintragung des Kaufvertrages im Grundbuch das Grundeigentum in V zu veräussern. Er habe ein 
Maklerbüro damit beauftragt. Selbst eine Preisreduktion im Frühsommer 2019 habe zu keinem Erfolg 
geführt. Meist seien die Preisvorstellungen zu weit auseinander gelegen. Es könne von ihm nicht 
erwartet werden, dass er seine Wohnung verschleudern und mit Verlust verkaufen müsse. Es liege 
somit kein Verstoss gegen Treu und Glauben vor, da er seine Vermögenswerte schützen wolle.   
  
B.a.a.c. Per 31. Mai 2019 sei die in Ziff. IV. 13 Abs. 1 vorbehaltene Erwerbsbewilligung noch nicht 
rechtskräftig erteilt gewesen und habe auch nicht ausgeübt werden können, weil der Grundbesitz in V 
noch nicht veräussert gewesen sei. Deswegen sei der Kaufvertrag vom 20. Dezember 2018 gemäss Ziff. 
IV. 13 Abs. 2 am 31. Mai 2019 entschädigungslos dahingefallen. Entsprechend seien sämtliche 
Anzahlungen zinslos zu erstatten. Bereits mit Schreiben vom 13. Mai 2019 sei der Verkäuferin 
mitgeteilt worden, dass der Kaufvertrag hinfällig sei, falls die aufschiebende Bedingung der 
rechtskräftigen Bewilligungserteilung bis am 30. Mai 2019 nicht entfallen sein sollte. Mit Schreiben 
vom 4. Juni 2019 habe der seinerzeit den Kaufvertrag beurkundende Notar die Überweisung einer 
weiteren Kaufpreisrate von Fr. 739’500.-- verlangt. Mit Schreiben vom 12. Juni 2019 sei diese 
Forderung sowie die Fälligkeit bestritten worden. Mit Schreiben vom 31. Juli 2019 habe die Verkäuferin 
den Rücktritt vom (nach Überzeugung des Käufers ohnehin schon hinfällig gewordenen) Kaufvertrag 
erklärt. Der Käufer habe am 5. August 2019 mitgeteilt, der Kaufvertrag sei - sollte dieser nicht schon 
am 31. Mai 2019 hinfällig geworden sein - immer noch im Schwebezustand, weshalb kein Verzug 
bestehen könne. Vor diesem Hintergrund sei das Schreiben vom 31. Juli 2019 als Angebot zur 
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Aufhebung des Kaufvertrages betrachtet worden (falls dieser nicht hinfällig gewesen sei) und die 
Annahme dieses Angebotes erklärt worden.   
  
B.a.b. Das Regionalgericht qualifizierte die im Kaufvertrag enthaltene Passage, wonach dieser unter 
der ausdrücklichen Bedingung abgeschlossen werde, dass den Parteien die erforderlichen 
Bewilligungen im Sinne des BewG erteilt würden, als Rechtsbedingung. Die Parteien hätten damit die 
in Art. 2 Abs. 1 BewG vorgesehene Bedingung wiedergegeben, wonach Personen im Ausland für den 
Erwerb von Grundstücken einer Bewilligung bedürften. Rechtsgeschäfte blieben gemäss Art. 26 Abs. 1 
BewG solange unwirksam, bis eine rechtskräftige Bewilligung vorliege. Die in der erteilten Bewilligung 
enthaltene Bedingung hemme aber die Rechtskraft der Bewilligung nicht, weshalb am 8. Februar 2019 
die Rechtsbedingung eingetreten sei. Der Grundstückkaufvertrag sei mithin gültig und wirksam.   
  
B.b. Die gegen diesen Entscheid erhobene Berufung hiess das Kantonsgericht von Graubünden am 24. 
November 2023 gut:   
  
B.b.a. Nach dem Kantonsgericht statuiert Art. 26 Abs. 1 BewG eine für die Wirksamkeit von 
Rechtsgeschäften über den Grundstückserwerb notwendige Rechtsbedingung. Solche 
Rechtsgeschäfte blieben nach dem Wortlaut "ohne rechtskräftige Bewilligung" unwirksam. Für die 
Frage der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes sei aber nicht (nur) der (formelle) Rechtskrafteintritt 
entscheidend, sondern zusätzlich die erst mit Eintritt der Suspensivbedingung resultierende 
Rechtswirksamkeit der Bewilligung. Die Bedingung sei zum Zeitpunkt des "Vertragsrücktrittes" am 31. 
Juli 2019 noch nicht eingetreten. Das Rechtsgeschäft habe sich in einem Schwebezustand befunden 
und versprochene Leistungen hätten nicht gefordert werden können. Entsprechend habe der Käufer 
nicht in Verzug geraten können, womit der Konventionalstrafe jegliche (Vertrags-) Grundlage entzogen 
sei. Eine analoge Anwendung von Art. 156 OR komme nicht in Betracht, da die Rechtsbedingung zum 
Schutze öffentlicher Interessen aufgestellt worden sei. In solchen Fällen könne eine Analogie zu Art. 
156 OR nicht die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsächlich nicht eingeholt oder 
verweigert worden sei, herbeiführen.   
  
B.b.b. Das Kantonsgericht hob den Entscheid des Regionalgerichts auf und hiess die Klage unter 
Kostenfolge gut. Auf die Rügen in Bezug auf die Höhe der Konventionalstrafe ging es nicht ein, da keine 
geschuldet war. Allfällige Ansprüche der Verkäuferin aus culpa in contrahendo bzw. Art. 97 OR prüfte 
es nicht, da die Verkäuferin ihre Verrechnungseinrede nicht darauf, sondern ausschliesslich auf den 
vertraglichen Anspruch auf Konventionalstrafe gestützt habe.   
  
C.   
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Verkäuferin dem Bundesgericht im Wesentlichen, die 
Klage kostenfällig abzuweisen und den Entscheid des Regionalgerichts zu bestätigen. Ihr Gesuch um 
Gewährung der aufschiebenden Wirkung wies das Bundesgericht mit Präsidialverfügung vom 20. März 
2024 ab. Der Beschwerdegegner schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, während das 
Kantonsgericht unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid beantragt, die Beschwerde 
abzuweisen, soweit darauf einzutreten sein. Die Parteien haben unaufgefordert eine 
Beschwerdereplik und -duplik eingereicht.  
  
  
Erwägungen:   
  
1.   
Das Bewilligungsgesetz bezweckt, die Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern (Art. 1 
BewG). Es soll sicherstellen, dass der Boden in erster Linie den Einwohnern der Schweiz vorbehalten 
bleibt und der Umfang des ausländischen Grundeigentums dauerhaft auf einem tragbaren Mass 



 

 5 

stabilisiert wird (Urteile des Bundesgerichts 4A_496/2019 vom 1. Februar 2021 E. 2.6.1; 2C_1069/2015 
vom 3. November 2016 E. 3.1).  
  
1.1. Zur Sicherstellung dieses Ziels hat der Gesetzgeber den Erwerb eines Grundstückes im Sinne 
von Art. 655 ZGB durch Personen im Ausland einer Bewilligungspflicht unterstellt (Art. 2 BewG). 
Rechtsgeschäfte über einen Erwerb, für den der Erwerber einer Bewilligung bedarf, bleiben ohne 
rechtskräftige Bewilligung unwirksam. Sie werden nichtig, wenn der Erwerber das Rechtsgeschäft 
vollzieht, ohne um die Bewilligung nachzusuchen oder bevor die Bewilligung in Rechtskraft tritt, die 
Bewilligungsbehörde die Bewilligung rechtskräftig verweigert oder widerrufen hat, der 
Grundbuchverwalter oder Handelsregisterführer die Anmeldung abweist, ohne dass die 
Bewilligungsbehörde die Bewilligung vorgängig verweigert hat, oder die Steigerungsbehörde den 
Zuschlag aufhebt, ohne dass die Bewilligungsbehörde die Bewilligung vorgängig verweigert hat. 
Unwirksamkeit und Nichtigkeit sind von Amtes wegen zu beachten. Sie haben zur Folge, dass 
versprochene Leistungen nicht gefordert werden dürfen, Leistungen innerhalb eines Jahres 
zurückgefordert werden können, seit der Kläger Kenntnis von seinem Rückforderungsanspruch hat, 
oder innerhalb eines Jahres seit Abschluss eines Strafverfahrens, spätestens aber innerhalb von zehn 
Jahren seit die Leistung erbracht worden ist und von Amtes wegen auf Beseitigung eines 
rechtswidrigen Zustandes geklagt wird (Art. 26 BewG). Die Bewilligung ist für das 
bewilligungspflichtige Rechtsgeschäft konstitutiv. Vor der Erteilung befindet sich das Rechtsgeschäft 
in einem Schwebezustand; es wird erst und nur mit der Erteilung der Bewilligung definitiv 
verbindlich (Art. 26 BewG; BGE 105 II 308 E. 3; zit. Urteile 4A_496/2019 E. 2.6.3; 2C_1069/2015 E. 
3.2).   
  
1.1.1. Die Parteien sind bereits mit Abschluss des bedingten Rechtsgeschäfts gebunden. Keine Seite 
kann ihre Willenserklärung widerrufen (BGE 73 II 162 E. 4a). Es entsteht ein Schuldverhältnis, aber 
(zunächst) noch kein Anspruch auf Erfüllung der Forderung. Die Verpflichtung zur 
Eigentumsverschaffung am Grundstück entsteht erst mit der Bewilligungserteilung. Es wird aber die 
Auffassung vertreten, andere Verpflichtungen, wie ein verabredetes Haftgeld, könnten bereits vor 
der Genehmigung entstehen und geltend gemacht werden (ADRIAN URWYLER, Bewilligungsgesetz 
und Privatrecht, 1990, S. 142 f. mit Hinweis).   
  
1.1.2. Für das Verfügungsgeschäft bildet die Bewilligung eine Rechtsbedingung (URWYLER, a.a.O., S. 
141). Eine Rechtsbedingung ist ein auf Gesetz beruhender, der Privatautonomie entzogener 
Umstand, von dessen Eintritt die Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts abhängig gemacht wird 
(URWYLER, a.a.O., S. 141; vgl. ALEXANDER GUTMANS, Die Regel der «Erfüllungs- bzw. 
Nichterfüllungsfiktion» im Recht der Bedingung [Art. 156 OR], 1995 S. 16). Sie wird auch dann nicht 
zu einer "echten" Bedingung, wenn sie die Parteien - wie hier - als Voraussetzung für die Gültigkeit 
des von ihnen abgeschlossenen Rechtsgeschäfts bezeichnen (GUTMANS, a.a.O., S. 17; BGE 73 II 
162 E. 4b). Da sie auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, gelten für Rechtsbedingungen die Regeln über 
rechtsgeschäftliche Bedingungen nicht (GUTMANS, a.a.O., S. 17; URWYLER, a.a.O., S. 141; je mit 
Hinweis). In Frage kann höchstens eine analoge Anwendung kommen (GUTMANS, a.a.O. S. 17; 
URWYLER, a.a.O., S. 142; je mit Hinweis).   
  
1.2. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, hat die eidgenössische Rekurskommission für den Erwerb 
von Grundstücken unter der Geltung des Bundesbeschlusses vom 23. März 1961 über die 
Bewilligungspflicht für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewB; AS 1961 203), 
der noch nicht zwischen Nichtigkeit und Unwirksamkeit unterschieden hatte, entschieden, ein an eine 
Suspensivbedingung geknüpfter Bewilligungsentscheid lasse erst Rechtswirkungen eintreten, wenn 
die Bedingung erfüllt sei. Solange die Bewilligung nicht erteilt (bzw. nicht rechtswirksam geworden) 
sei, seien Verträge auf Übertragung von Grundeigentum nicht nichtig, sondern unvollendet, das heisst 
bedingt (bis zur Erteilung bzw. Rechtswirksamkeit der Bewilligung) unwirksam (Urteil vom 11. 
November 1964; ZBGR 47/1966, S. 95 f.). Daran hat sich nichts geändert: Die im heutigen Recht 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-II-308%3Afr&number_of_ranks=0#page308
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getroffene Unterscheidung zwischen Unwirksamkeit und Nichtigkeit widerspiegelt vielmehr im 
Ergebnis den zitierten Entscheid. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach allein auf die 
Rechtskraft der Bewilligung abzustellen sei, überzeugt dagegen nicht:   
  
1.2.1. Mit Blick auf den oben zitierten Entscheid hätte es der Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck 
bringen müssen, wenn er eine Abkehr von dieser Rechtsprechung hätte bewirken wollen. Er hätte nicht 
einfach die Unterscheidung zwischen Unwirksamkeit und Nichtigkeit im Gesetz eingeführt, wie sie der 
zitierte Entscheid selbst vornimmt.   
  
1.2.2. Wenn das Gesetz für die Beendigung der Unwirksamkeit eine rechtskräftige Bewilligung 
verlangt, will es verhindern, dass Geschäfte über den Eigentumserwerb Wirkungen entfalten, bevor 
rechtskräftig feststeht, ob sie abgewickelt werden dürfen. Vor Eintritt der Suspensivbedingung ist 
dies aber noch offen. Die Rechtswirksamkeit einer mit einer Suspensivbedingung versehenen 
verwaltungsrechtlichen Verfügung tritt erst ein, wenn die Bedingung erfüllt ist (BGE 129 II 361 E. 4.2; 
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, S. 206 Rz. 914; MOOR 
UND ANDERE, Droit administrativ, Bd. 2, 3. Aufl. 2011, S. 91 II.1.2.4.3). Gerade im Zusammenhang 
mit dem Bewilligungsgesetz hat das Bundesgericht in BGE 129 II 361 E. 4.2 festgehalten, eine 
Bedingung wirke (im Gegensatz zu einer Auflage) direkt auf die Rechtskraft der Verfügung, die sie 
betrifft ("[...] agit directement sur l’entrée en force [...] de la décision qu’elle concerne"). Wenn das 
Gesetz eine rechtskräftige Bewilligung verlangt, bedeutet dies bei einer unter einer 
Suspensivbedingung erteilten Bewilligung mithin, dass diese einerseits in Rechtskraft erwachsen 
und andererseits die Bedingung eingetreten sein muss. Die Bewilligung wird erst mit Erfüllung der 
Bedingung wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Rechtsgeschäft unwirksam und darf nicht 
vollzogen werden (URWYLER, a.a.O., S. 147).   
  
1.2.3. Die abweichende Lösung der Beschwerdeführerin würde entgegen ihren Ausführungen weder 
die Rechtsunsicherheit der Parteien beseitigen, denn diese gründet in der Ungewissheit des 
Bedingungseintritts, noch es der Käuferschaft verunmöglichen, eigenmächtig zu entscheiden, 
sämtliche Vereinbarungen platzen zu lassen. Erfüllt die Käuferschaft die von ihrem Willen abhängige 
Bedingung nicht, fällt das Geschäft in jedem Fall dahin. Die Annahme einer Wirksamkeit der Verträge 
vor Eintritt der Bedingung in dem Sinne, dass der Kaufpreis bereits gefordert werden kann, ohne dass 
der Kauf im Grundbuch eingetragen werden könnte, würde zu einer einseitigen Bevorzugung der 
Verkäuferschaft führen und nichts daran ändern, dass das Geld letztlich doch zurückbezahlt werden 
müsste, wenn die Bedingung nicht eintritt. Eine derartige Lösung widerspräche der Konzeption des 
Gesetzes und erscheint daher nicht sachgerecht.   
  
1.3. Auch in Analogie zu Art. 156 OR kann die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsächlich 
nicht eingeholt oder verweigert worden ist, nicht herbeigeführt werden. Und auch über das 
Rechtsmissbrauchsverbot lässt sich eine fehlende Erwerbsbewilligung nicht ersetzen; Art. 2 Abs. 2 
ZGB kann nicht zur Ausschaltung des Bewilligungsgesetzes herangezogen werden (vgl. hierzu: ALFRED 
KOLLER, Entscheidbesprechungen, BGer 4A_235/2018: Rückabwicklung eines nichtigen 
Grundstückkaufs, in: AJP 2019 S. 227). Denn selbst wenn der Eintritt der Bedingung missbräuchlich 
verhindert wird, ändert dies nichts daran, dass die Voraussetzung, von der die Bewilligung im 
öffentlichen Interesse den Erwerb des Eigentums abhängig macht, nicht erfüllt ist, so dass einer Fiktion 
des Bedingungseintritts öffentliche Interessen entgegenstehen.   
  
1.4. Die Beschwerdeführerin macht aber geltend, hier führe die Anwendung von Art. 156 OR nicht 
dazu, dass ein Grundstückgeschäft zum Eintrag ins Grundbuch gelange, ohne dass die dafür 
notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien, sondern einzig dazu, dass die Abreden über 
Vertragsrücktritt und Konventionalstrafe wie vereinbart zur Anwendung gelangten und die 
Beschwerdeführerin die Konventionalstrafe entsprechend zu Recht verlangt und von den bereits 
gezahlten Kaufpreisraten abgezogen und einbehalten habe.   

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-361%3Afr&number_of_ranks=0#page361
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-361%3Afr&number_of_ranks=0#page361
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1.4.1. Diese Ausführungen greifen insoweit zu kurz, als bei einer analogen Anwendung von Art. 156 
OR die Bedingung als erfüllt gelten würde, so dass auch eine Eintragung des Kaufes im Grundbuch 
möglich geworden wäre, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren (die 
Beschwerdeführerin war ja nicht zum Vertragsrücktritt verpflichtet).   
  
1.4.2. Zutreffend ist dagegen, dass es hier um eine Konventionalstrafe geht, die bei einem Rücktritt 
vom Vertrag nach Zahlungsverzug verfällt. Ein Erwerb des Grundstücks ohne Bewilligung steht bei 
Verfall der Konventionalstrafe nicht mehr zur Debatte. Aus der Nichtbeachtung unwirksamer oder 
nichtiger Rechtsgeschäfte kann aber grundsätzlich keine Schadenersatzpflicht abgeleitet werden - 
Nichtigkeit oder Unwirksamkeit implizieren, dass sich die Parteien nicht an die getroffene 
Vereinbarung zu halten haben (vgl. zit. Urteil 4A_496/2019 E. 2.6.7). Nach dem Sinn des Gesetzes kann 
die Einhaltung derartiger Bestimmungen auch nicht über eine Konventionalstrafe erreicht werden - 
die im Gesetz angeordnete Unwirksamkeit würde so umgangen, weshalb auch derartige 
Konventionalstrafen von der Unwirksamkeit erfasst und erst mit Eintritt der Bedingung wirksam 
werden.   
  
1.5. Wird die Nichtigkeit eines Geschäfts aus dem Bewilligungsgesetz abgeleitet, obwohl es keine 
Überfremdung des einheimischen Bodens mehr zu verhindern gilt, kann dies unter Umständen 
allerdings zweckwidrig und damit missbräuchlich geschehen (zit. Urteil 4A_496/2019 E. 2.6.7). In Bezug 
auf eine vereinbarte Konventionalstrafe wäre dafür aber jedenfalls Voraussetzung, dass damit nicht 
die Beachtung einer nach BewG unwirksamen Pflicht erreicht werden sollte, denn ansonsten erfolgt 
die Anrufung des Bewilligungsgesetzes nicht zweckwidrig, auch wenn kein Erwerb mehr zur Debatte 
steht.   
  
1.5.1. Die Beschwerdeführerin weist in ihrer Beschwerdereplik an sich völlig zu Recht darauf hin, der 
Beschwerdegegner habe sehr wohl eine Pflicht gehabt, den Eintritt der Bedingung zu fördern, da er 
dies in Ziff. 13 des Vertrages ausdrücklich zugesichert habe. Diese Zusicherung betrifft die Erfüllung 
der in der Bewilligung genannten Bedingung. Die Bewilligung setzt die Erfüllung der Bedingung voraus, 
damit das Geschäft wirksam wird. Ob die Parteien von der ihnen während der Geltungsdauer der 
Bewilligung eingeräumten Möglichkeit, das Geschäft wirksam werden zu lassen, Gebrauch machen, 
indem sie die Bedingung erfüllen, oder ob sie das Geschäft nicht wirksam werden lassen, steht ihnen 
frei. Damit muss ihnen auch freistehen, diesbezüglich Zusicherungen abzugeben oder Vereinbarungen 
zu treffen. Lediglich Abreden, die nach einer Übertragung des Eigentums oder einer Erfüllung der 
(unwirksamen) Pflichten ohne Erfüllung der Bedingungen trachten, wären unzulässig. Insoweit gehen 
die Ausführungen des Beschwerdegegners, die Parteien hätten keine Pflicht, den Eintritt einer 
Bedingung zu fördern und die Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben erfordere nicht, dass 
sie ihre eigenen Interessen dafür opferten, in der Tat an der Sache vorbei: Das gilt für Fälle, in denen 
die Parteien nicht verpflichtet sind oder zugesichert haben, für den Eintritt der Bedingung zu sorgen 
(vgl. BGE 133 III 527 E. 3.3.3 am Anfang).   
  
1.5.2. Dies wirft die Frage auf, ob allenfalls insoweit Rechtsmissbrauch vorliegen könnte, als der 
Beschwerdegegner sich mit der fehlenden Fälligkeit missbräuchlich auf sein eigenes Fehlverhalten 
(BGE 114 II 79 E. 3a; 88 II 319 E. 2) beruft, nämlich auf einen Umstand, den er selbst allein durch sein 
nicht der Zusicherung entsprechendes Verhalten verursacht hat, während ein der Zusicherung 
entsprechendes Verhalten nach Bewilligungsgesetz unproblematisch gewesen wäre und damit auch 
eine Konventionalstrafe für einen Vertragsrücktritt wegen Nichtbefolgung der Zusicherung.   
  
1.5.2.1. Die Beschwerdeführerin selbst argumentiert aber weiter, im Vordergrund stehe die Frage, ob 
der Beschwerdegegner mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug geraten sei. Die 
Beschwerdeführerin bejaht diese Frage, weil der Beschwerdegegner, wenn er die Zahlungen gemäss 
vertraglich vereinbartem Zahlungsplan geleistet hätte und sie nicht vom Vertrag zurückgetreten wäre, 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-527%3Afr&number_of_ranks=0#page527
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-79%3Afr&number_of_ranks=0#page79
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_30%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F88-II-319%3Afr&number_of_ranks=0#page319
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noch deutlich länger Zeit gehabt hätte, die Wohnung in V zu veräussern. Die Frage, wie und ob der 
Beschwerdegegner im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnung in V überhaupt einen Verlust 
erlitten hätte, könne gar nicht beantwortet werden.   
  
1.5.2.2. Dies zeigt, dass der Zweck der Konventionalstrafe nach Auffassung der Beschwerdeführerin 
selbst nicht etwa darin lag, den Beschwerdegegner dazu zu bringen, sein Eigentum in V rechtzeitig zu 
verkaufen, damit der Vertrag bei Fälligkeit der weiteren Raten bereits wirksam wäre und der 
Zahlungsplan hätte eingehalten werden können. Es soll vielmehr erreicht werden, dass der 
Beschwerdegegner den Zahlungsplan einhält, auch wenn die Bedingung, unter der die Bewilligung 
erteilt wurde, noch nicht erfüllt ist. Darauf hätte die Beschwerdeführerin aber nach Bewilligungsgesetz 
ganz unabhängig davon, ob sich der Beschwerdegegner missbräuchlich verhält, keinen Anspruch.   
  
1.5.2.3. An anderer Stelle erklärt die Beschwerdeführerin mit Blick auf BGE 129 Ill 320 E. 7.1.2, das 
Bundesgericht habe entschieden, dass ein ganz oder teilweise abgewickeltes Dauerschuldverhältnis, 
das in Folge einer Anfechtung rückabgewickelt werden müsse, nicht ex tunc dahinfalle. Es habe auf Art. 
320 Abs. 3 OR verwiesen, wonach für die gegenseitigen Ansprüche und Verpflichtungen eines sich als 
ungültig erweisenden Arbeitsvertrages dessen Gültigkeit bis zum Zeitpunkt der Aufhebung fingiert 
wird. Sie leitet daraus ab, die gegenseitigen Verpflichtungen (insbesondere die 
Zahlungsverpflichtungen des Beschwerdegegners) seien zu erfüllen bis zum Zeitpunkt, in dem klar 
werde, dass der Vertrag nicht ins Grundbuch eingetragen werden könne. Auch diese Ausführungen 
unterstreichen, dass es der Beschwerdeführerin um eine Wirksamkeit vor Erfüllung der Bedingung 
geht. Diese Auffassung widerspricht indessen der Konzeption des Bewilligungsgesetzes. Der 
Gesetzestext stellt klar, dass die Unwirksamkeit nicht etwa nur die Eigentumsübertragung betrifft, 
sondern versprochene Leistungen generell nicht gefordert werden dürfen. Nach dem Gesetz entfaltet 
das Rechtsgeschäft für Leistung und Gegenleistung gleichermassen erst Wirkung, wenn eine 
rechtskräftige Bewilligung vorliegt. Da Bedingungen dies direkt beeinflussen, setzt dies den Eintritt 
allfälliger Suspensivbedingungen voraus (vgl. E. 1.2.2 hiervor).   
  
1.6. Soweit der angefochtene Entscheid andere Ansprüche als die Konventionalstrafe nicht geprüft 
hat, beanstandet die Beschwerdeführerin ihn nicht und führt selbst aus, die Umtriebsentschädigung 
hätte nur gezahlt werden müssen, wenn die Bewilligung verweigert worden wäre. Damit bleibt es auch 
insoweit beim angefochtenen Entscheid.   
  
2.   
Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die 
Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).  
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:   
  
1.   
Die Beschwerde wird abgewiesen.  
  
2.   
Die Gerichtskosten von Fr. 6’000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.  
  
3.   
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 
7’000.-- zu entschädigen.  
  
4.   
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Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, II. Zivilkammer, schriftlich 
mitgeteilt.  
  
  
Lausanne, 20. August 2024  
  
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts  
  
Die Präsidentin: Jametti  
  
Der Gerichtsschreiber: Luczak  
 


